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Neben den Beſtimmungen , die im ganzen Neiche gelten ,

hat der Handel auch die Vorſchriften zu beachten , die von den

einzelnen Gemeinden erlaſſen werden . Die Gemeinden haben

nämlich die Befugnis , die Verſorgung der Bevölkerung mit

Gegenſtänden des notwendigen Lebensbedarfes ſelbſt zu über⸗

nehmen und Handel und Gewerbe inſoweit auszuſchließen . Zu

dieſem Zweck können ſie in Lieferungsverträge , die die Gewerbe⸗

treibenden eingegangen ſind , eintreten , ſie können die Verſorgung

gemeinnützigen Einrichtungen oder beſtimmten Handel⸗ und

Gewerbetreibenden übertragen und die Art des Weiterverkaufs

regeln . Sie können ſchließlich den ſämtlichen Handel⸗ und Ge⸗

werbetreibenden ihres Bezirkes Vorſchriften über den Betrieb ,

den Abſatz , den Erwerb , die Preiſe und die Buchführung

machen .

L. Groß⸗ und Zwiſchenhandel .

Der Handel kann Groß⸗ oder Kleinhandel ſein , d . h. er

kann die Waren an andere Weiterverkäufer übertragen oder

unmittelbar an die Verbraucher verkaufen . Beide Zweige des

Handels in Lebens - und Futtermitteln unterliegen beſonderen

Beſchränkungen .
Seit dem 1. Auguſt 1916 darf der Groß⸗ und Zwiſchenhandel

mit Lebens⸗ und Futtermitteln nur noch mit ſtaatlicher Er⸗

laubnis betrieben werden . Nur die Kleinhändler , die un⸗

mittelbar an die Verbraucher abſetzen , und die Landwirte , Fiſcher

und Jäger , die ihre ſelbſtgewonnenen Erzeugniſſe verkaufen ,

bedürfen keiner beſonderen Erlaubnis . Wollen ſie aber darüber

hinaus Großhandel betreiben , ſo müſſen auch ſie um die behörd⸗

liche Zulaſſung einkommen .

Wer ohne die vorgeſchriebene Erlaubnis ein Geſchäft ab⸗

ſchließt , das Groß⸗ oder Zwiſchenhandel mit Lebens⸗ und

Futtermitteln iſt , macht ſich ſtrafbar . Nicht nur die Eigen⸗

händler , ſondern auch Vermittler jeder Art , Agenten , Kom⸗

miſſionäre und Makler müſſen die Erlaubnis haben . Die Ge⸗
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nehmigungspflicht gilt auch für den Großhandel mit Erzeug⸗

niſſen , aus denen Lebens⸗ und Futtermittel hergeſtellt werden ,

ferner für Erſatzmittel , Genußmittel , ſogenannte diätetiſche

Nährmittel ſowie Erzeugniſſe , die Lebensmitteln zugeſetzt wer⸗

den , wie Salz , Suppenwürfel , Puddingpulver und dergleichen .

Der zugelaſſene Händler , der ſeine geſetzlichen Pflichten ver⸗

letzt , 3 neben der l fung auch zu gewärtigen , daß ihm die

Erlaubnis wieder entzogen wird .

Zum Großhandel mit beſtimmten Waren muß neben der

allggemeinen Zulaſſung noch eine beſondere Erlaubnis nachgeſucht

werden . So iſt der Verkauf und Kauf von Saatgetreide nur

noch 98 Saatkarte möglich , der Aufkauf und Abſatz von

Eiern darf nur mit einer Ausweiskarte vorgenommen werden .

OSer Handel und der Verkehr mit Saatkartoffeln iſt der Ver⸗

mittlung der landwirtſchaftlichen Berufsvertretungen über⸗

tragen . Schlachtvieh darf nur von beſtimmten Stellen , wie den

Viehhandelsverbänden , aufgekauft werden .

Il . Handel und Preiſe .

Oer Handel iſt bei der Lebensmittelverteilung kein bloßes

Seſchäft mehr , ſondern ein Amt zum Wohle der Allgen meinheit .

Dieſer hat das Weſen der Preisbemeſſung in der

Krie

ft
t

gewandelt : der Preis ſoll nicht in erſter Linie

9 mmit werden , daß er dem Verkäufer den größ
Nh gewährt , ſondern er ſoll vor allem auch den Intereſſen

ber Ver entſprechen . Im Frieden bildete ſich bei unge⸗

tmög lichen

1

hemmter Warenzufuhr durch . und Nachfrage von ſelbſt

ein der der ganzen Bevölkerung es ermöglichte , die not⸗

wendigen rungsmittel zu erſtehen . Die Warenknappheit

während des Krieges brachte die Gefahr mit ſich , daß durch die

e, die den einzelnen Verkäufer umdrängte , die Preiſe

ſo emporgeſchraubt wurden , daß nur die wohlhabenden Kreiſe
des Volkes die begehrten Waren erhielten . Durch zwei Mittel

hat die Kriegsgeſetzgebung verſucht , dieſer Gefahr vorzubeugen :

Käufermeng
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